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Erwägungen

E. 1
Der Gesuchsgegner und Berufungskläger (fortan Gesuchsgegner) und D._____ (fortan
Kindsmutter) sind die Eltern der Gesuchsteller. Mit Urteil vom 16. August 2022 (Urk. 3/1;
Geschäfts-Nr.: FE210029-F) wurde deren Ehe geschie- den, wurden die Gesuchsteller unter
die alleinige Obhut der Kindsmutter gestellt und wurde die Vereinbarung der
Scheidungsparteien, womit der Gesuchsgegner sich unter anderem zu Unterhaltszahlungen
für die Gesuchsteller von insgesamt Fr. 3'800.– bzw. Fr. 3'700.– verpflichtete (Fr. 2'200.–
für B._____ und Fr. 1'600.– bzw. Fr. 1'500.– für C._____; Urk. 3/1 Dispositivziffern 1, 3
und 4.4.a) genehmigt

- 4 - bzw. vorgemerkt. Unter Berücksichtigung der Indexierung resultierte seit Januar 2023,
ausgehend von den Unterhaltsbeiträgen nach Ablauf der Übergangsfrist, ein
Unterhaltsbeitrag von Fr. 3'703.55 monatlich (Urk. 26 Rz. 5; Urk. 34 Rz. 10).

E. 1.1
Die Vorinstanz erwog, die Gesuchsteller machten geltend, der Gesuchsgeg- ner habe seit 1.
Dezember 2020 unregelmässig beziehungsweise bis zuletzt keine Zahlungen geleistet,
weshalb er wiederholt habe betrieben werden müssen. Er ver-

- 7 - weigere beharrlich die Erfüllung seiner laufenden monatlichen Unterhaltspflicht. Die
Gesuchsteller brächten somit glaubhaft vor, dass der Gesuchsgegner seiner Un-
terhaltspflicht gemäss Scheidungsurteil vom 16. August 2022 seit 1. Dezember 2020
jeweils erst nach erfolgter Betreibung nachgekommen sei. Diese Darstellung sei vom
Gesuchsgegner unbestritten geblieben. Er habe geltend gemacht, dass er ohne laufende
Lohnpfändungen zur Zahlung der Unterhaltspflichten in der Lage wäre und dass er unter
solchen Umständen die Unterhaltsbeiträge an die Gesuch- steller stets und regelmässig
leisten würde. Insofern sei unbestritten und hinrei- chend dargelegt, dass der Gesuchsgegner
seine Unterhaltspflicht seit Längerem wiederholt vernachlässigt habe und auch künftig
damit zu rechnen sei, dass er diese vernachlässigen werde (Urk. 27 E. III. 3.3.2).

E. 1.2
Die Gesuchsteller brächten zutreffend vor, dass die jetzige Arbeitgeberin des
Gesuchsgegners aufgrund der vergangenen Lohnpfändungen von der Situation des
Gesuchsgegners Kenntnis haben müsse. Er habe nicht dargelegt, inwiefern sich die ihn
betreffenden Lohnpfändungen anders auf sein Anstellungsverhältnis auswirken würden als
die Anordnung einer Schuldneranweisung. Das Vorbringen, dass seine Arbeitsstelle durch
die Anordnung einer Schuldneranweisung gefährdet wäre, sei somit nicht hinreichend
substantiiert oder belegt worden. Die Gesuchstel- ler hätten den Gesuchsgegner schon
mehrfach um die geschuldeten Unterhalts- zahlungen betreiben müssen. Als ultima ratio
hätten die Gesuchsteller um Schuld- neranweisung ersucht. Mit der wiederholten



Betreibung des Gesuchsgegners seien sie jeweils verhältnismässig vorgegangen. Auch das
jetzige Gesuch um Schuld- neranweisung erweise sich vor diesem Hintergrund als das
mildeste geeignete und nun erforderliche Mittel. Das Begehren der Gesuchsteller sei daher
gutzuheissen (Urk. 27 E. III. 3.5.4 und 3.6). 2. Parteistandpunkte

E. 2
Dem Scheidungsverfahren gingen ein Eheschutzverfahren (Geschäfts-Nr.: EE180079-F;
abgeschlossen mit Urteil vom 11. April 2019; Urk. 10/3 S. 11) sowie ein Verfahren
betreffend Abänderung der Eheschutzmassnahmen (Geschäfts-Nr.: EE190097-F,
abgeschlossen mit Urteil vom 27. Februar 2020; Urk. 36/6) voraus. Ein erneutes Gesuch des
Gesuchsgegners um Abänderung der Kinder- und Ehe- gattenunterhaltsbeiträge aufgrund
einer behaupteten Einkommensreduktion sei- nerseits und einer Einkommenssteigerung
seitens der Kindsmutter wies das Ein- zelgericht am Bezirksgericht Horgen mit Verfügung
vom 9. August 2021 ab (Ge- schäfts-Nr.: FE210029-F; Urk. 10/3 S. 46). Da der
Gesuchsgegner seinen Unter- haltspflichten nicht (vollständig) nachkam, wurde sein
Einkommen ab Oktober 2021 bis Dezember 2023 gepfändet (Urk. 10/5; Urk. 17/3; Urk.
17/7; Urk. 26 Rz. 15).

E. 2.1
Der Gesuchsgegner macht mit seiner Berufung im Wesentlichen geltend, dass es ihm
aufgrund der Tatsache, dass die seit November 2020 veränderten Ver- hältnisse im
Entscheid des Einzelgerichts am Bezirksgerichts Horgen vom 9. Au- gust 2021
unberücksichtigt geblieben seien, schlicht nicht möglich sei, die Unter- haltsbeiträge zu
bezahlen, da ihm aufgrund der laufenden Lohnpfändung nur das

- 8 - Existenzminium bleibe (Urk. 26 Rz. 10, Rz. 13 und Rz. 15). Aufgrund einer Neube-
rechnung seines Existenzminimums am 18. Januar 2022 seien für die Monate Fe- bruar
2022 bis Dezember 2022 monatlich Fr. 4'418.85 von seinem Nettoeinkom- men von Fr.
8'653.05 gepfändet worden, womit er von seiner Arbeitgeberin lediglich monatlich Fr.
4'234.20 ausbezahlt erhalten habe. Gemäss Pfändungsurkunde der Pfändung Nr. 2 würden
seit Februar 2023 Fr. 4'307.50 von seinem Nettolohn von Fr. 8'646.50 gepfändet, sodass er
seit Januar 2023 noch monatlich Fr. 4'339.– aus- bezahlt erhalte (Urk. 26 Rz. 15). Es sei
auch unzutreffend, dass lediglich in der Pfändung vom 9. Februar 2023 seine
Unterhaltsverpflichtungen nicht mehr im Rah- men der Berechnung des Existenzminimums
berücksichtigt worden seien und dass vom 15. Dezember 2022 bis zum 8. Februar 2023
keine Pfändung gegen ihn be- standen habe. Bei der Neuberechnung seines
Existenzminimums am 18. Januar 2022 seien die laufenden Unterhaltsverpflichtungen nicht
mehr angerechnet wor- den. Folglich habe er die laufenden Unterhaltspflichten auch nicht
(regelmässig) erfüllen können. Die Vorinstanz habe diesbezüglich einfach auf die
Behauptungen der Gesuchsteller abgestellt und die klare Aktenlage ausser Acht gelassen
(Urk. 26 Rz. 16 f.). Bezeichnend für die unrichtige Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz
sei auch, dass sie festhalte, er sei seiner Unterhaltspflicht gemäss Scheidungsurteil vom 16.
August 2022 seit 1. Dezember 2020 jeweils erst nach erfolgter Betreibung nachgekommen.
Offensichtlich könne eine seit August 2022 bestehende Unter- haltspflicht nicht seit
Dezember 2020 nicht (regelmässig) erfüllt werden (Urk. 26 Rz. 18 f.). Es sei erstellt, dass er
die Unterhaltszahlungen nur deshalb einge- schränkt habe, weil ihm hierfür die effektiven
Mittel gefehlt hätten. Somit sei auch die Erwägung der Vorinstanz unrichtig, wonach
unbestritten und hinreichend dar- gelegt sei, dass er seine Unterhaltspflichten seit Längerem



wiederholt vernachläs- sigt habe und auch künftig damit zu rechnen sei, dass er diese
vernachlässigen werde (Urk. 26 Rz. 19). Aus dem Umstand, dass er aufgrund der
Lohnpfändung die Unterhaltspflicht nicht erfüllen könne, könne nichts Entscheidendes für
die Pro- gnose der zukünftigen Zahlungsmoral hergeleitet werden (Urk. 26 Rz. 21).

E. 2.2
Die Gesuchsteller bestreiten in ihrer Berufungsantwort, dass der Gesuchs- gegner die
Unterhaltverpflichtungen anstandslos erfüllt hätte, wenn er hierzu in der Lage gewesen
wäre. Er habe seine Unterhaltspflichten im Jahr 2021 massiv ver-

- 9 - nachlässigt, obschon er die erforderlichen Mittel gehabt hätte. Erst unter Betrei-
bungszwang habe er das abgeliefert, was über dem Existenzminimum liege. Er wolle sich
seinen Unterhaltsverpflichtungen entziehen und die Durchsetzung der rechtskräftig
geschuldeten Unterhaltszahlungen mit allen erdenklichen Mitteln er- schweren (Urk. 34 Rz.
11 S. 7, Rz. 14 und Rz. 21). Aber selbst wenn er seinen Unterhaltspflichten nachkommen
wollte (was bestritten werde), sei unbestritten, dass er bei weiterdauernden Betreibungen
auch zukünftig seinen laufenden Unter- haltsverpflichtungen nicht nachkommen könne
(Urk. 34 Rz. 16 und Rz. 19). Offen- bar habe er auch keine Anstalten dafür getroffen, dass
die Unterhaltszahlungen an seine Kinder in das betreibungsrechtliche Existenzminimum
eingerechnet und ohne administrativen Aufwand an diese ausgerichtet werden können (Urk.
34 Rz. 14, Rz. 16 und Rz. 24). Damit sei es dem Gesuchsgegner anzulasten, dass er seiner
Unterhaltsverpflichtung nicht nachkomme (Urk. 34 Rz. 16). All diese Umstände lies- sen
darauf schliessen, dass es um die Zahlungsmoral des Gesuchsgegners nicht gut bestellt sei
(Urk. 34 Rz. 21). Sobald der Betreibungsdruck wegfalle, werde er auch nicht weiter
bezahlen (Urk. 34 Rz. 24).

E. 2.3
Mit Eingabe vom 16. Februar 2024 teilten die Gesuchsteller mit, dass das Betreibungsamt
Horgen inzwischen in den beiden im Dezember 2023 noch offenen Betreibungen Nr. 3 und
Nr. 4 die Verlustscheine zugestellt habe. Die Lohnpfändung sei am 20. Dezember 2023
abgelaufen. Der letzte Zahlungseingang sei am 4. De- zember 2023 (Lohnquote
Novemberlohn) gewesen. Aus dem Lohn Dezember 2023 habe das Betreibungsamt keine
Zahlung erhalten. Obschon dem Gesuchsgegner somit der Dezemberlohn vollständig
ausbezahlt worden sei, habe er keine Zahlung für den Unterhalt der Gesuchsteller für Januar
2024 geleistet. Seine Behauptung, ohne Lohnpfändung würde er den laufenden Unterhalt
regelmässig leisten, habe er somit selber widerlegt (Urk. 50).

E. 2.4
Darauf liess der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 9. Februar 2024 vorbrin- gen, dass ihm
von seiner Arbeitgeberin bis und mit Dezember 2023 ein Lohn von Fr. 4'339.– ausbezahlt
worden sei, obwohl die Lohnpfändung schon vorher geendet habe. Grund hierfür scheine
eine erst am 22. Januar 2024 erfolgte Anzeige des Betreibungsamts Horgen an seine
Arbeitgeberin gewesen zu sein. Erst auf seine

- 10 - Nachfrage beim Betreibungsamt am 22. Januar 2024, per wann die laufende Lohn-
pfändung beendet worden sei, habe das Betreibungsamt seiner Arbeitgeberin glei- chentags
die Aufhebung der Lohnpfändung mit sofortiger Wirkung mitgeteilt. Nach- dem Herr
G._____, … [Funktion] und … [Funktion] des Betreibungsamts Horgen, ihm am Freitag,
26. Januar 2024, mitgeteilt habe, dass das Betreibungsamt im De- zember 2023 keine



Zahlung seiner Arbeitgeberin erhalten habe, habe er bei dieser nachgefragt, ob sie im
Dezember 2023 erneut eine Zahlung an das Betreibungsamt geleistet habe, was diese
verneint habe. Am Montag, 29. Januar 2024, habe er Herrn G._____ betreffend das weitere
Vorgehen angefragt, wobei dieser ihm gera- ten habe, dies direkt mit der Arbeitgeberin zu
klären, was er auch gleichentags getan habe. Diese habe ihm dann bestätigt, dass die
Zahlung des Restlohns De- zember 2023 in der ersten Februarwoche erfolgen werde.
Nachdem der Lohn am

E. 3
Mit Eingabe vom 14. Februar 2023 reichten die Gesuchsteller bei der Vor- instanz ein
Begehren um Schuldneranweisung für die Unterhaltsbeiträge gemäss Scheidungsurteil vom
16. August 2022 ein und stellten die eingangs aufgeführten Anträge (Urk. 1 S. 2). Der
weitere erstinstanzliche Prozessverlauf kann den Erwä- gungen des angefochtenen
Entscheids entnommen werden (Urk. 27 E. I). Am 27. Juli 2023 erliess die Vorinstanz das
eingangs wiedergegebene Urteil (Urk. 27).

E. 4
Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 14. August 2023 recht- zeitig (vgl.
Urk. 24/2) Berufung mit den oben aufgeführten Anträgen (Urk. 26). In der Folge wurde mit
Präsidialverfügung vom 15. August 2023 auf das Gesuch des Gesuchsgegners, wonach der
Berufung die aufschiebende Wirkung zu erteilen sei, nicht eingetreten. Gleichzeitig wurde
dem Gesuchsgegner Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses von Fr. 1'500.–
angesetzt (Urk. 31). Der Kostenvor- schuss ging innert Frist ein (Urk. 32). Die
Berufungsantwortschrift datiert vom 14. September 2023 (Urk. 34) und wurde dem
Gesuchsgegner mit Verfügung vom 18. September 2023 zugestellt (Urk. 37). Mit
Verfügung vom 27. September 2023 wurde dem Gesuchsgegner auf dessen Ersuchen (Urk.
38) Frist zur Stellungnahme zur Berufungsantwort angesetzt (Urk. 39). Diese erstattete er
mit Eingabe vom

- 5 - 10. Oktober 2023 (Urk. 40), welche den Gesuchstellern am 12. Oktober 2023 zur
Kenntnis gebracht wurde (Prot. II S. 7; Urk. 41). Mit Eingabe vom 18. Oktober 2023
ersuchten die Gesuchsteller um Ansetzung einer Frist zur Einreichung einer Stel-
lungnahme (Urk. 42), was mit Verfügung vom 19. Oktober 2023 erfolgte (Urk. 43). Mit
Eingaben vom 30. Oktober 2023 teilten beide Parteien mit, aussergerichtliche
Vergleichsgespräche zu führen, und ersuchten um Sistierung des Verfahrens (Urk. 44; Urk.
45). Mit Verfügung vom 31. Oktober 2023 wurde den Gesuchstellern die mit Verfügung
vom 19. Oktober 2023 angesetzte Frist abgenommen und das Verfahren bis zum 31.
Dezember 2023 sistiert (Urk. 47). Mit Eingabe vom 22. De- zember 2023 teilten die
Gesuchsteller mit, dass die Vergleichsbemühungen ge- scheitert seien und äusserten sich
zur Stellungnahme des Gesuchsgegners vom 10. Oktober 2023 (Urk. 48). Die
Stellungnahme der Gesuchsteller wurde dem Ge- suchsgegner mit Verfügung vom 8.
Januar 2024 zugestellt (Urk. 49). Am 18. Januar 2024 ging eine ergänzende Eingabe der
Gesuchsteller ein (Urk. 50), welche dem Gesuchsgegner gleichentags zur Kenntnisnahme
gebracht wurde (Prot. II S. 11; Urk. 52). Mit Eingabe vom 23. Januar 2024 ersuchte der
Gesuchsgegner um An- setzung einer Frist zur Stellungnahme zu den Eingaben der
Gesuchsteller (Urk. 53), was mit Verfügung vom 24. Januar 2024 (Urk. 54) bzw.
Verfügung vom 29. Januar 2024 (Urk. 55) erfolgte. Die Stellungnahme des Gesuchsgegners
datiert vom 9. Februar 2024 (Urk. 56) und wurde den Gesuchstellern am 12. Februar 2024



zur Kenntnisnahme zugestellt (Prot. II S. 15; Urk. 59). Es erfolgen keine weiteren Eingaben
der Parteien.

E. 4.1
Der Gesuchsgegner bestreitet weder seine Pflicht zur Leistung der mit Schei- dungsurteil
des Einzelgerichts am Bezirksgerichts Horgen vom 16. August 2022 (Urk. 3/1)
festgesetzten Unterhaltsbeiträge noch, dass er dieser Pflicht in der Ver- gangenheit nicht
vollumfänglich nachgekommen ist. Er macht jedoch geltend, dass die Verletzung der
Unterhaltspflicht nicht auf seinen mangelnden Zahlungswillen, sondern auf seine
mangelnde Zahlungsmöglichkeit aufgrund der Lohnpfändungen zurückzuführen sei. Wie
vorstehend gezeigt (E. III. 3) ist grundsätzlich nicht von Bedeutung, aus welchem Grund
der Unterhaltsbeitrag nicht rechtzeitig oder regel- mässig geleistet wird. Eine
Vernachlässigung wie sie Art. 291 ZGB verlangt, liegt vor, wenn der Unterhaltsbeitrag
wiederholt nicht, nicht vollständig oder nicht pünkt- lich bezahlt wird und zu befürchten ist,
dass dies auch künftig geschehen wird (Gmünder, OFK-ZGB, Art. 291 N 3). Der
Gesuchsgegner leistete die Unterhaltsbei- träge gemäss Scheidungsurteil vom 16. August
2022 im Zeitraum vom 3. Septem- ber 2022 (Rechtskraft des Scheidungsurteils; Urk. 26 Rz.
9; Urk. 27 E. III. 3.2) bis und mit November 2023 unbestrittenermassen nicht (Urk. 26 Rz.
19; Urk. 56 Rz. 8 S. 7). Zu Recht bringt der Gesuchsgegner mit Verweis auf die erstmals im
Beru- fungsverfahren eingereichten Unterlagen (Urk. 30/3–6; Urk. 58/1) vor, dass ihm von
seiner Arbeitgeberin bereits seit Februar 2022 lediglich sein vom Betreibungsamt
errechnetes Existenzminimum von Fr. 4'234.20 bzw. ab Januar 2023 von Fr. 4'339.–
ausbezahlt wurde, wobei die laufenden Unterhaltsverpflichtungen bei der Berechnung nicht
berücksichtigt wurden (Urk. 10/5; Urk. 30/3). Dem Gesuchs- gegner war es somit auch in
der Zeit vom 15. Dezember 2022 bis zum 8. Februar 2023 nicht möglich, die
Unterhaltsbeiträge gemäss Scheidungsurteil vom 16. Au- gust 2022 unter Wahrung seines
Existenzminimums zu leisten. Daraus kann auch nicht auf das Fehlen eines künftigen
Zahlungswillens des Gesuchsgegners ge- schlossen werden. Ebenso wenig kann aus seinem
Zahlverhalten bezüglich der Unterhaltsbeiträge gemäss Eheschutzurteil bzw. dessen
Abänderungsurteil auf seine künftige Zahlungsmoral geschlossen werden, zumal diese
Gegebenheiten bereits über zwei Jahre zurück liegen. Ausführungen dazu, ob der
Gesuchsgegner in den Jahren 2020 und 2021 in der Lage gewesen wäre, die
Unterhaltsbeiträge zu leisten, können demnach unterbleiben. Ebenfalls kann dem
Gesuchsgegner nicht

- 13 - vorgehalten werden, er habe sich nicht darum bemüht, dass die laufenden Unter-
haltsverpflichtungen in seinem Existenzminimum berücksichtigt werden, da er hier- für –
wie er zutreffend ausführt (Urk. 56 Rz. 8 S. 8) – die regelmässige Zahlung der
Unterhaltsbeiträge hätte nachweisen müssen, was ihm aber aufgrund der fehlen- den
Berücksichtigung ab Februar 2022 (Urk. 30/3) gerade nicht möglich war.

E. 4.2
Die letzte Lohnpfändung (Pfändung Nr. 2 vom 9. Februar 2023; Urk. 10/5) endete am 2.
Dezember 2023. Allerdings erhielt der Gesuchsgegner am 29. De- zember 2023 von seiner
Arbeitgeberin fälschlicherweise immer noch lediglich Fr. 4'339.– ausbezahlt. Die erste
Auszahlung des vollen Lohnes von netto Fr. 8'514.20 erfolgte am 29. Januar 2024 (Urk.
58/1; Urk. 58/3). Den Restbetrag für den Dezemberlohn von Fr. 4'307.50 erhielt er am 7.
Februar 2024 (Urk. 58/6). Folg- lich trifft den Gesuchsgegner kein Verschulden daran, dass



im Dezember 2023 keine Zahlungen für den Unterhalt der Gesuchsteller für den Monat
Januar 2024 flossen. Sobald er über den Restbetrag für den Monat Dezember 2023 verfügte,
löste er die Nachzahlung aus (Urk. 58/7). Ebenfalls löste er die Zahlung für den Unterhalt
der Gesuchsteller für den Monat Februar 2024 fristgerecht aus (Urk. 58/7). Mit diesen
Zahlungen bekundete der Gesuchsgegner seinen Zahlungs- willen für die Zukunft. Es
erscheint daher glaubhaft, dass der Gesuchsgegner die monatlich geschuldeten
Unterhaltsbeiträge inskünftig fristgemäss und vollständig bezahlen wird, dies nicht zuletzt
auch mit Blick auf ein drohendes erneutes Anwei- sungsverfahren. Eine
Schuldneranweisung erweist sich unter den gegebenen Um- ständen vorliegend mithin als
nicht (mehr) verhältnismässig, weshalb von deren Anordnung abzusehen ist.

E. 5
Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen.

E. 6
Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Emp- fangsschein.

- 16 - Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an
die Vorinstanz zurück.

E. 7
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der
Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.
Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff.
(Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in
Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein
Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche
Angelegenheit. Der Streitwert übersteigt Fr. 30'000.–. Die Beschwerde an das
Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die
Art. 44 ff. BGG. Zürich, 27. März 2024 Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer
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